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Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren Bundesrichter

Im oben erwähnten Verfahren senden wir Ihnen in der Beilage die Akten des Verwaltungs
gerichts (gemäss separatem Aktenverzeichnis) und die uns von den Parteien eingereich
ten Aktenstücke sowie wunschgemäss ein zusätzliches Exemplar des angefochtenen Ent
scheids.

Unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen Urteil beantragen wir Ihnen, die 
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und die subsidiäre Verfassungs
beschwerde als vollumfänglich unbegründet abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Zug, 22. März 2017 
die

Freundliche Grüsse 
Namens der
VERWALTUNGSRECHTLICHEN KAMMER
Der Vorsitzende

r-

Dr. Aldo Elsener

vierfach

Beilagen:
- Akten des Verwaltungsgerichts (1-16) mit einem zusätzlichen Exemplar des Urteils
- Akten des Beschwerdeführers (1)
- Akten des Gemeinderates Steinhausen (1-5)
- Akten des Regierungsrates (1-17 und 1-9)


